
 

Läutordnung Greifensee Seite 1 von 3 26.10.2018 

 

 

 

Läutordnung 
 

Die Kirchenpflege der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde und der Gemeinderat erlassen 

für das Läuten der Kirchenglocken in Greifensee folgende Bestimmungen: 

 

1. Verwendung der Kirchenglocken und deren Geläut 

Die Verwendung der Kirchenglocken zum bürgerlichen und kirchlichen Geläut hat im 

Rahmen der örtlichen Verhältnisse und traditionellen Gegebenheiten in gegenseitiger 

Rücksichtnahme zu erfolgen. 

 

Unsere Kirche verfügt über vier Glocken. Eine weitere Glocke, die Abschiedsglocke befindet 

sich auf dem Friedhof Awandel im Abdankungsgebäude. 

 

2. Bürgerliches Geläut (von Montag bis Freitag) 

Bürgerliches Geläut 

Geläut Dauer in Min. Von - Bis Glocken 

Frühgeläute 3 06:01 – 06:04 2 

Mittagsgeläute 5 11:01 – 11:06 1 

Vespergeläute 5 16:01 - 16:06 1 

Abendgeläute 5 19:01 - 19:06 2 

 

3. Ein- und Ausläuten von Sonn- und Festtagen 

Vorabend vor Sonn- und Festtagen 

Geläut Dauer in Min. Von - Bis Glocken 

Einläuten am Vorabend von 
Sonn- und Festtagen 

10 18:48 – 18:58 1 bis 4 

Ausläuten von Sonn- und 
Festtagen 

10 18:48 – 18:58 1 bis 4 

 

4. Kirchliches Geläut1 (für Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen) 

Kirchliches Geläut1 

Geläut Dauer in Min Von - Bis Glocken 

Gottesdienst ankünden 5 08:16 – 08:21 1 

Einläuten zum Gottesdienst 14 09:16 – 09:30 1 bis 4 

Ausläuten nach Gottesdienst 5 Ende des 
Gottesdienstes 

1 

1 Bei anderen Gottesdienstzeiten verschiebt sich das ganze Geläut entsprechend. 

 

  



 

Läutordnung Greifensee Seite 2 von 3 26.10.2018 

 

5. Jahreswechsel / Bundesfeiertag 

Jahreswechsel / Bundesfeiertag 

Geläut Dauer in Min Von - Bis Glocken 

Sylvester 13 23:46 – 23:59 1 bis 4 

Neujahr 13 00:01 – 00:14 1 bis 4 

Bundesfeier 13 20:01 – 20:14 1 bis 4 

 

6. Bestattungen / Abdankungen (reformierte und katholische) 

Bestattung auf dem Friedhof (ohne Abdankung) 2 

Geläut Dauer in Min Von - Bis Glocken 

Vorläuten 5 13:01 – 13:061 1 

Bestattung Einläuten 5 13:54 – 13:59 1 und Abschiedsglocke 

Bestattung auf dem Friedhof und Abdankung in der Kirche3 

Geläut Dauer in Min Von - Bis Glocken 

Vorläuten 5 13:01 – 13:06 1 

Bestattung Einläuten 5 13:54 – 13:59 1 und Abschiedsglocke 

Abdankungsgottesdienst 
einläuten 

10 14:20 – 14:30 1 bis 4 

Ausläuten nach 
Abdankungsgottesdienst 

5 Ende des 
Gottesdienstes 

1 

Abdankungsgottesdienst (ohne vorherige Bestattung auf dem Friedhof) 

Geläut Dauer in Min Von - Bis Glocken 

Vorläuten 5 13:01 – 13:061 1 

Abdankung Einläuten 5 13:54 – 13:59 1 

Ausläuten nach 
Abdankungsgottesdienst 

5 Ende des 
Gottesdienstes 

1 

2 Wird keine kirchliche Abdankung gewünscht, so wird nur auf Wunsch der Hinterbliebenen geläutet. 

3 Bei anderen Bestattungszeiten verschiebt sich das ganze Geläut entsprechend. 

 

7. Trauungen 

Bei kirchlichen Trauungen wird mit den Glocken 1 bis 4 während höchstens 5 Minuten vor 

der Trauung geläutet. Nach der Trauung wird in der Regel nicht geläutet. 
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8. Stundenschlag 

Stundenschlag 

Uhrzeit Anzahl Schläge Von - Bis Glocken 

Viertelstunde 2 06:15 – 20:15 1 und 2 

Halbestunde 4 06:30 – 20:30 1 und 2 

Dreiviertelstunde 6 06:45 – 20:45 1 und 2 

Volle Stunde 8 plus 
entsprechende 
Stundenanzahl 

06:00 – 21:00 1, 2 und 4  

Nachtruhe (kein 
Glockenschlag) 

--- 21:01 – 05:594 --- 

4 Mit Ausnahme von besonderen Festtagen 

 

9. Diverses 

Der Kirchenpflege steht das Recht zu, bei besonderen Anlässen ein kurzes Geläut 

anzuordnen. Dasselbe Recht steht dem Gemeinderat zu. 

Die Kirchenpflege regelt mit den Vertretern der katholischen Kirche die Verwendung der 

Glocken für katholische Feiern in der Kirche gemäss separater Abmachung zwischen den 

beiden Kirchen. 

Beschwerden über Nichteinhaltung der Bestimmungen dieser Läutordnung werden vom 

Gemeinderat im Einvernehmen mit der Kirchenpflege erledigt. 

Die Läutordnung kann jederzeit im Einvernehmen zwischen dem Gemeinderat und der 

Kirchenpflege geändert oder ergänzt werden. 

 

Diese Läutordnung ersetzt die Regelung vom 20. August 2012 und tritt nach Unterschrift der 

beiden Behörden in Kraft. 

 

Greifensee, 26.10.2018 

 

GEMEINDERAT GREIFENSEE REFORMIERTE KIRCHENPFLEGE 

GREIFENSEE GREIFENSEE 

 

Die Präsidentin: Der Gemeindeschreiber: Die Präsidentin: Der Vizepräsident: 

 

 

Dr. Monika Keller Roland Sibler Ruth Schmid Armin Lanz 


